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Kapitel 1

Einleitung

A. Problemaufriss:
Verbandsklagen im Verwaltungsprozess

Verbandsklagen sind ein fester Bestandteil verwaltungsgerichtlicher Verfahren.
Während sie in den 70er Jahren noch ein neues Phänomen waren, sind sie nach
der Unterzeichnung der Aarhus-Konvention1 aus dem Verwaltungsprozessrecht
nicht mehr hinwegzudenken. Nach der bundesweiten Einführung der Natur-
schutzverbandsklage als Vorreiter von Verbandsklagen im Verwaltungsprozess ist
inzwischen das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz die gesetzliche Basis für den objek-
tiv-rechtlichen Rechtsschutz von Verbänden im Umweltrecht. Die Pflicht der
Bundesrepublik als Vertragspartei, die Gerichtszugangsbestimmungen der Aar-
hus-Konvention innerstaatlich umzusetzen, bildet die Grundlage für die legis-
lative Einführung und die Ausweitung von Umweltrechtsbehelfen. Das Über-
einkommen führte auf diese Weise zu einem unumkehrbaren Schub zugunsten
verwaltungsprozessualer Verbandsklagen im Umweltrecht. Der Gesetzgeber hat
diese in Form objektiv-rechtlicher Rechtsbehelfe ausgestaltet. Als Ausnahme
vom Individualrechtsschutz ist der überindividuelle Rechtsschutz2 zugunsten von
Verbänden seither Gegenstand des Diskurses um die Zulässigkeit von Verbands-
klagen. Darüber hinaus steht es dem Gesetzgeber abseits seiner internationalen
Verpflichtungen frei, Verbandsklagen einführen. Das zeigt das Tierschutzrecht
beispielhaft. Dessen rein innerstaatlichen Verbandsrechtsbehelfe ähneln denjeni-
gen im Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz, welche die Bestimmungen der Aarhus-Kon-
vention zum Gerichtszugang umsetzen. Die Kritik an den Tierschutzverbandskla-
gen und ihren einzelnen Zulässigkeitsvoraussetzungen gleicht jener an Verbands-
klagen im Umweltrecht. Die Umweltrechtsbehelfe der Verbände können daher als
Fundament für Verbandsklagen in anderen Rechtsbereichen verstanden werden.

Da die Europäische Union ebenfalls Vertragsstaat der Aarhus-Konvention ist
und der Europäische Gerichtshof in mehreren Entscheidungen den Zugang zu

1 Dies bezeichnet das Übereinkommen über den Zugang zu Informationen, die Öf-
fentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in
Umweltangelegenheiten. Der Vertragstext in deutscher Fassung ist einsehbar im BGBl.
2006 II, S. 1251 v. 15.12.2006.

2 Zum Begriff des überindividuellen Rechtsschutzes: S. Schlacke, Überindividueller
Rechtsschutz, 2008, S. 10 ff.



Gericht sowie die gerichtliche Kontrolle konkretisiert hat, geht mit den Umwelt-
verbandsklagen eine „unumkehrbar[e]“3 Europäisierung des Verwaltungspro-
zesses einher. Sie führt zu Brüchen mit der nationalen Dogmatik des Verwal-
tungsrechtsschutzes. Zugleich ist die Europäisierung des Rechts ein dynamischer
Prozess. Sie setzt bei der Fortentwicklung der Verbandsklagen Impulse und
Anpassungsvorgänge in Gang, deren Abschluss nicht absehbar ist4. Dies gilt
nicht allein für den überindividuellen Rechtsschutz. Dem Unionsrecht ist die
innerstaatliche Differenzierung zwischen objektiv- und subjektiv-rechtlichem
Rechtsschutz fremd. Entscheidend ist die effektive Durchsetzung des europäi-
schen Rechts. Dabei orientiert sich das Unionsrecht am Ziel einer Regelung und
erkennt zu diesem Zweck großzügig Rechte Einzelner an. Dies führt zu Imple-
mentierungsschwierigkeiten der internationalen Vorgaben und zu Friktionen bei
der innerstaatlichen Rechtsanwendung. Im Einzelfall mussten die Verwaltungs-
gerichte auf den europäischen Anpassungsdruck reagieren. Hierbei haben sie
nicht nur den objektiv-rechtlichen Rechtsschutz der Verbände präzisiert, sondern
Möglichkeiten des individuellen Rechtsschutzes für Verbände im Umweltrecht
aufgezeigt.

Aktuell werfen Klimaschutzverbandsklagen einerseits und die – zunehmende –
Beschleunigungsgesetzgebung zur Bewältigung der Klima- und Energiekrise
andererseits neue Fragen für den Verbandsrechtsschutz auf: Bestärkt durch den
sogenannten Klimaschutzbeschluss des Bundesverfassungsgerichts 20215 ver-
suchen Verbände zunehmend, verwaltungsprozessual Klimaschutz gerichtlich
durchzusetzen. Nachdem der Europäische Gerichtshof im November 2022 – er-
neut – den Verbandsrechtsschutz zur Geltendmachung umweltbezogener Bestim-
mungen gestärkt hat6 und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in
einer revolutionären Entscheidung im April 2024 dem Verein KlimaSeniorinnen
Schweiz einen Gerichtszugang gewährte, um unzureichende Klimaschutzmaß-
nahmen der Schweiz geltend zu machen7, bleibt abzuwarten, wie die innerstaat-
liche Rechtsprechung mit Blick auf die beschränkt ausgestalteten überindividuel-
len Rechtsbehelfe der Verbände reagieren wird. Besondere Relevanz erhalten die
hiermit zusammenhängenden Fragen infolge der Untätigkeit des Gesetzgebers,
völker- und unionsrechtskonforme Rechtsbehelfe im Umweltrecht zu gewähr-
leisten. Anders als im Zivilrecht nimmt er in Bezug auf den verwaltungsprozes-

22 Kap. 1: Einleitung

3 F. Schoch, Individualrechtsschutz im deutschem Umweltrecht unter dem Einfluß
des Gemeinschaftsrechts, in: NVwZ 1999, S. 457 (458).

4 Schmidt-Aßmann, Verwaltungsrechtliche Dogmatik, 2013, S. 2: Die „Reformen des
Verwaltungsrechts“ sind eine „Daueraufgabe“; A. Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechts-
wissenschaft, in: W. Hoffmann-Riem u.a., Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. I,
3. Aufl. 2022, § 1 Rn. 13 ff. u. a. zur Europäisierung des Verwaltungsrechts.

5 BVerfGE 157, 30.
6 EuGH, Urt. v. 8.11.2022 – C-873/19 (Deutsche Umwelthilfe).
7 EGMR, Urt. v. 9.4.2024 – 53600/20 = BeckRS 2024, 6526.



sualen Rechtsschutz derzeit die ihm obliegende rechtsgestaltende Rolle nur in
gegenteiliger Form ein: Er versucht, Verbandsrechtsschutz zu begrenzen. Zum
einen schließt er ihn entweder ausdrücklich im Gesetz aus8 oder intendiert, wie
mit dem – inzwischen wieder aufgehobenen – Maßnahmengesetzvorbereitungs-
gesetz, ausgewählte Projekte per Gesetz zuzulassen, um so verwaltungsprozes-
sualen Rechtsschutz zu umgehen. Zum anderen hat er mehrere Gesetze beschlos-
sen, welche die verwaltungsgerichtliche Prüfung beschleunigen sollen9. Die
damit einhergehenden Rechtsschutzverkürzungen setzt der Gesetzgeber bewusst
als Mittel zur Beschleunigung ein. Das den Umweltverbänden international
zustehenden Recht auf Zugang zu Gericht lässt dies indes unberührt. Dies geht
mit Friktionen einher, welche die Rechtsprechung im Einzelfall aufzulösen sucht.
So hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg jüngst einem Umweltver-
band einen überindividuellen Gerichtszugang gewährt, um auf Erlass eines Kli-
maschutzsofortprogramms zu klagen10. Die mit der innerstaatlichen Begrenzung
der Umweltrechtsbehelfe zusammenhängenden Spannungsfelder werden hier mit
Blick auf die zukünftige Entwicklung untersucht.

B. Forschungshypothese, Stand der Forschung
und Gang der Untersuchung

I. Forschungshypothese

Das Ziel dieser Arbeit ist es, Perspektiven des Verbandsklagerechts aufzuzei-
gen. Dem liegt die Hypothese zugrunde, dass Verbände neben überindividuellem
Rechtsschutz individuelle Rechtsbehelfe für den Zugang zu Gericht zur Verfü-
gung stehen. Der Fokus liegt hierbei auf Verbandsklagen im Umweltrecht. Die
Arbeit zeigt zum einen, dass der sonderprozessuale, überindividuelle Verbands-
rechtsschutz im Verwaltungsprozess, vorbehaltlich einzelner Voraussetzungen,
weitgehend konturiert ist, während zum anderen im Individualrechtsschutz Fort-
entwicklungspotenzial für Verbandsklagen im Umweltrecht liegt. Tatsächlich
liegt hier der Ursprung der Verbandsklagen. Die Formen individueller Verbands-
klagen, mittels derer Verbände im Naturschutzrecht originär einen Zugang zur

B. Forschungshypothese, Stand der Forschung, Gang der Untersuchung 23

8 Vgl. § 4 Abs. 1 S. 10 KSG.
9 S. R. Breuer, Die Verwaltungsgerichtsbarkeit im Gefüge der Staatsgewalten, in:

NVwZ 2023, S. 1273 (1279) für einen Überblick der Beschleunigungsgesetze; W. Bier/
U. Bick, Gesetz zur Beschleunigung von verwaltungsgerichtlichen Verfahren im Infra-
strukturbereich, in: NVwZ 2023, S. 457 (457 ff.); M. Pagenkopf, Verwaltungsgerichte
im infrastrukturellen Beschleunigungszyklus, in: NJW 2023, S. 1095 (1095 ff.). – Be-
achtenswert ist, dass der Gesetzgeber zur Beschleunigung Veränderungen des materiel-
len und des Verfahrensrechts beschlossen hat. S. Schlacke/H. Wentzien/D. Römling, Be-
schleunigung der Energiewende: Ein gesetzgeberischer Paradigmenwechsel durch das
Osterpaket?, in: NVwZ 2022, S. 1577 (1577 ff.).

10 OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 30.11.2023 – 11 A 1/23 = BeckRS 2023, 38547.


